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Pro Memoria : Je mehr es Reichs- und Landkundig ist, daß des

Herrn Hertzog Franz Josiæ zu Sachsen-Coburg-Saalfeld Hochfürstl.

Durchlauchtigkeit zu der Administration des Fürstenthums Weymar anders

nicht, als durch den zwischen Ihro ... Durchlauchtigkeit zu Sachsen-

Gotha, ... getroffenen Vergleich gelanget, ...
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